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Abjunk turen der Schulaufsscht — deren Dele bung ·a) die 2te in der Diozes Großrudestedt . 61. in. 5

b) die Zte in der Diszes Mellingen . . . . 74. % .
c) die 4te in der Diszes Mellingen 9.

vokatorische Praris —die Ertheilung derselben betresend 38. 62. uu FI.
66. 83. WI. II.

Arbeiten der Behörden und einzelnen Diener. Diesfallsige öffentliche
Erinnerungen daran in den Wochen-Blättern# · . 7s. II.

Ausgewiesene. Siehe Vagabunden.
B.

ö. 14.30
31.32. 55.—

Beförderungen . 56. 64. 7.—
75.87.88 —

96. —

Bothenamt für die Oberbehörden der Residenz-Stadt Weimar.
Regulativ über die Errichtung dekselben vom 27. Febrnar 182723—80—

Bothenwesen bey ösfentlichen Behörden. Geseh darüber vom 24. -

May 1826 (vergl. Reg. Blatt v. J. 1826 S. 72—7 Nä-
here Bestimmung des F. 3 desselben 21. J.

Brandscháden= Versicherung der Gebéude und beweglichen Ge-

genstnde bey einer Lucwirtigen Versicherungs-Anstalt. Die zu
Ausführung des 5. 9 des Gesetzes v. 28. August 1826 (Reg.
Blatt v. J. 1826 S. 199 und 200) erforderlichen gerichtlich,

Handlungen ind nicht als ie„Sachen zu béetrachten,
und es darf in solchen liquidirt w 64. .

Brandunglück — Vorschrift desVarsahree hinsichtlich ver in Folge

Brandunglücks auf polizeyliche Anordnung eintretenden Eigen-
thumsveränderun196 n . 72. J.

Bürgerschule zu Eisenach — Tufnahme von Knaben aus derselben
in das dasige Gymnasium. — rwietice Bestimmungen darüber. 64. II.

Central-Bothenamt. Siehe Foten «

Chirurgische Praris. Die Ertheilung derselben betreffend 4. 80. II. III.

Cioil= VBerdienst Medaillen —Otoßherzogliche — deren kmrtt„.3.leihun .

Colba. Eiche Oppu rg.
Consulat der verelnigten Staaten von Notd amerita zu keipzis —

idessen Anerkennung fur die Großherzogl. Landt

1. 87. 96.

32. il.



Seite des Nr. der
In h a s (. Regierungs= Bekamm-=

WBlattes. machung.

Consulat — Großherzogl. bey den vereinigten Staaten von Nord-
Amerika zu New-York . . . . .

Deserviten-Moderation — W— von der Berusung an
das Ober-Appellations-Gericht .

Dienstadt. Siehe Oppurg.
Dienstentlassungen. 2:

Dispensations-Gelder bey den aus Gnade erfolgenden Ehe-
scheidungen sollen, wenn ein oder beyde Theile katholischer Re-
ligion sind und sich im Wohnorte des katholischen Theiles eine öf-

sentliche katholische Schule besindet, dem fatholischen Schul onbe,außerdem dem protestantischen zusließen .

E.

Eigenthumo-Veränderungen —deren Eintritt in Folge Brand-

unglücks auf polizeyliche Anordnung — Vorschrift des diesfallsigen
Verfahrens . . . . . . · .

crblehcnhettn, es soll bey den demselben nach §. 7 Nr. 6 T
XX t Prozeß= Ordnung fär alle Lehensgefalle ar
Danunssbin ebenfalls in Unsehung der vor dem Jahre 1794

an Bürger oder Einwohner zu Ostheim zu Zinslehen verliehenen

Häuser und Güter der dortigen Ganerben sein Bewenden be=
en ·

Crisaen n.n ——offentliche in den Wochenbiattern —- der Landed.
Kollegien an die von den Unterbehorden und einzelnen Dienern zu

ge Terminen zu leeseenden Arbeiken. Dieöf. gesebliche Be,
siimm

Erlaß uns 4# von Kosten in Jusuz / Sachen, welche den
landeöherrlichen Kassen zu verrechnen sind. Bestimmungen über die
Zuständigkeit der Behörden hierin . .

Essen — enge, so genannte Russische Essen — Vorschriften und Re-

geln bey'm BauundderBenutzung latcher. Essen Behufs der ns-
thigen Festigkeit und Feuerllcherheit derselb

Ertrapost-Reisende — denselben sind von ennposthaltereeyen vor

der Ubsahrt von der Post-Station gchructe Auiltungen öber be-
zahltes Postgeld auszuskellen "

F.

Forstfrevel. Die wechselseitigeKognition #ber dieselben und deren
Untersuchung und Bestrafung in den Großherzogl. und den Königl.
Preoß. Landen soll nach der zwsschen den #eerseteigen Staaten

95.

5. 31.

96.

1

47—50.

51—54.

III.

V.



Inhast.

zur Beförderung der n getroffenen allgemeinen Ueberein-
kunft v. 23/0. Juny 1824 Statt sinen. (Vergl. Reg. Biattv. J. 1824 S. 37e66.) ..

G.

Ganerben; denselben soll, im Vetreff der 1794 und bisher vererb-

ten, unter diesseitiger Hoheit stehenden ganerblichen Häuser und
Grundstücke zu Ostheim, da bedungene unübersteigliche Vorzugs-=

und Pfandrecht wegen der aus dem Kontrakte berrührenden Ver-
bindlichkeiten zugestanden seyhnn  .

Garnison-Kirche zu Weimar.

Siehe Parochial= Verhältnifse.
Geldstrafen bey ausgehobenen Verlobungen sollen, wenn ein Thell

oder beyde katholischer Religionsind, und in dem Orte dieser eine

öffentliche katholische Schule ist, dem katholischen Schul-Fonds

zufließen, außerdem aber dem protestantischen Schul- mãondo ver-bleiben

Gesandtschaft — Königl. Französische am Großherzogl.Hofe
Ges chftéthätigkeit der Landesregierungen zu Weimar und zu Ei-

senach in dem Jahre 1826. Diesf. Uebersichten.
Goethe, von — Privilegium zum Schub gegen den Nachdruck der

neuen Ausgabe seiner sämmtlichen schriftstellerischen Werke
Grundgeseb über die landständische Verfassung vom 5. May 1816.

Beie e,C Erläuterung der Is. 30, 58 und 65 deoselben vom 8.
May

Ohrecltel an zu Eisenach. Gesetuiche Bostimmungen im “ „
Aufnahme von Knaben aus der Börgerschule in dasselbe

Herzogin Naria kouise rerand rine.

a) Beschreibung der Feyerlichkeiten, welche vor, zihrn und nach
der Abreise Ihrer Hoheit, als Braue Er. Königl.Hoheit
des Prinzen Friedrich Earl Alerander von Preußen, von Wel-
mar Statt gefunden haben

b) Hmcofullige allgemeine d Er.** vohei debGrohherzeg "

Hofkirche zu PBemar.
Siehe Parochial-Herhaltaiss«

Hypotheken — anicmesi in den Aemtern Dermbach) alt-

Fuldaischen Antbeils, und Geisa mit Venigentaft. Gesedarüber vom 26. Januar 1827

s. Scite des

lattes.

42—46.

39.

11—18.
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Impfschein — gesetzlicher, von einem Physikus oder einem zur Pra-

ris legitimirten Arzte auszustellender.— Beybringung desselben

von den in die Schule auszunehmenden sowie von den zur Kenrt

mation angemeldetenKindern(vergl. Nes. Blatt v. J. 1826 S.
79—84 und S. 191 Nr. 1)

Impfscheine sollen alle Einwohner von ihren Dienstbothen sich
vorzeigen und die ordnungGmäßige Impfscheine nicht besitzenden

Dinbbope arztlich untersuchen auch, wo nothig, noch impfen

gImph.tontroieurs – en ennersür vushii T
bezirirke "

K.

Kaufbriefe. Sportelansab für dieselben nach ber Eilenachschen

Sportel-Taxordnung vom Jubee 1793.Siche Sportel- Tuxorbnung.

Kommunen. Erlaubniß für seche zur Prozeß= Sübrung.
iehe Prozeß= Dekrekt.

leüefirmationc-Alter der Kinder. Dieosallsige Bestimmungen
lrldssds in Untersuchungs-Sachen.

Siehe strafrechtliche Verhandlungen.
Kriminal-Gerichtsbarkeit. Abtretung derjenigen von Seiten der

Gebrüder Adler, welche ihrem Rittergute Knau über das Dorf
Knau, so wie über. Kleina und mehre Gerichts= Untersassen in

Volkmannêödorf, Neudeck, Schöndorf, Keila und Posen büer
zustand

Aunkweree, gewidmet Gr. Königl. heet, dem Großherzoge.
Siehe Zusendungen.

9.

Lande -Kollegien, deren öffentliche Erinnerungen an die Unterbe-

hörden 2c. wegen zu ursnTerminen zu liefernder Arbeiten

Medizinische Praxis: die erhiin derselben bekreffend

N.

Nachbar= oder Orts-Bürgerrecht. Vorschriften bey dessen Er,

4. 65.

84

9. 10.

73.

4.

66.

theilung an Ausländer oder Riche- — — (irrgl. wM.Blatt v. J. 1824 S. 125 Nr. .

III. III.

VII.VI.

VI.

W.
IV. V.

V.
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Neujahrsingen von Haus zu Hous. Bekanntmachung des Erfol-
ges der Abschaffung desselben in den einzelnen Diszesen des Wei-

marischen Ober-Konsistorial= Bereiches, (uanh, auch Neg. Blattv. J. 1826 S. 228 Nr.

O.

Ober-Appellations-Gerichtsordnung —provisorische:

a) authentische Interpretation des . 20 Nr. 6 derselben, das von

der Berufung an das Ober-Appellations= Gericht ausgeschlossene

obrigkeitliche Einschreiten in Ansehung der Festsehung von Advo-
katen= Gebühren betresfend .

b) authentische Interpretation des 5. 20 Nr. 2derselben, pornach
die Irrungen zwischen Kindern und ihren Aeltern oder Vormün=

dern über die obrigkeitliche Ergänzung. der von den letzteren den
ersteren versagten Einwilligung in die Abschließung von Verlöbnissen

und Ehebündnissen unter den Che= und Sponsalien-Sachen mit begriffen
und daher von der Ober., Berufung an das Ober-Appellations-Ge-

richt und von anderen Rechtemitteln gutgeschsossen seyn sollen
Obligationen. Sportel- n- ar solche nach der Eisenach'schen

Sportel-Taxordnung v. J.

Erie Sotel- Taxordnung.
Oppurg — Errichtung einer besondern Gerichtöstelle daselbst für die

von Breitenbauch'schen Gerichtsuntersassen in Colba und Dienstädt

Orden —Kenigl. Sachsischer Hausorden der Rautenkrone. Bekannt-

machung wegen dessen Empfanges von Seiten des Berzogs Carl
Bernhard, Hoheit.

Orden — —— Hausorden derVachsauleit oder vom 9
Falken — dessen Verleihung an verschledene Personen

Orden — fremde — Erlaubniß zum Zregen derselben an einige
Erospesogl. Staatödiener 9Orts-Bürgerrecht —dessen Ertheilun

Siehe * oder V—"Bürgerrecht.

Parochsal-Verhälknisse — der Hofkirche, der Stadkkirche
und der Garnison-Kirche zu Weimar. Regulativ darüber v. 1.

Dezember 16827 91

Ppatrimonfal- Gerichts-„D'rektoren. Verpslichtung und“ Ein-
welsung neu ernannter für die chveeihnet eriche :

e) für das Gericht zu Bergern. .
b) für das Gericht zu Hayn . . . . .

100—102

5.
**5.1

42 71 87.
ö. 96.

*v 4.
ö. 91.

—94.

86.

VI.

III.

—*

111111

VIII.
89. IL
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e) fur dasd Gericht zu München . . 69.

4q für das Gericht zu Saalboern . . 89.
Phosikat zu Creuzburg — dessen Besebun 70.
den Friedrich Gustav Carl — i- vonbessen Ge burt 63.
Prozes-Dekret von Großherzogl. Landes-Oirektion zur Hrozeß-

Führung ven Seiten der Kommunen vor Betretung des Rechté-

wegec; ehe dieses ertheilt oder die in den gesehlich bezeichneten
Fällen erforderliche landräthliche Bescheinigung über die Erfolglo-
sigkeit versuchter Gütepflegung beygebracht, soll von den Anwälten
fär Kommunen ein Prozeß nicht angefangen werden, ansonst sie

ihrer Gebühren und Auslagen vrlus werden (vergl. *Blatt
3I. 1826 S. 1—3 Kr. Il) .. 97. III.

O.

Quittungen — gedruckte — sie sind von den Posthaltereyen den

Ertrapost-Reisenden über bezahltes Postgeld vor der Aelahrt von
der Post-Station - „ . 33. V.

1188

Richter — Jcan Paul Frieaaic — Privilegium *r Schet *

den Nachdruck dessen sinmsber Schriften
Salz-Mandat vom 2ten ** 1771:

a) Nuwatio in Bezug WdieTandhabun hetsesben, 4orggo. auchBlatt v. J. 1825 ) 1627

b) Fnmnerhn im Eo Ftt Fu 4c. 5*5%. 1·c die 15—211—
ses Regulatives

Schenkungen. Bic- Vernichfnif 85. VI.
Schiller, von — Prioilegium zum  gegen den Nachdruck derneuen Ausgabe nelnen“sämmtlichen Werke 86. L

Schreibmaß. Gesetz darüber v. 7. Sbtober L cvergl. Reg. Blatt
k J.1817S. 104 Fr. 1.) Bekanntmachung wegen -Undin dasselbe 4 34. VII.

Schriften — einzureichende bey'm Ober-Abpellätons-Geeichte zu
Jena — sie mässen in zwey gleichlautenden und gleichmäßig un-

terschriebenen Erxemplaren erfolgen. Diesf. gemeiner Bescheid. 74. III.

Sesen — deren Zueignung an Se. Königl. Hoheit, den Groß.wehe Zusendungen.

'iem S, — Ssintcher — der Kinder. Bestimmung dekhlanas.
Termine (irgl. Keg. Blatt v. J. 1826 S. 240 Nr. 61. w.

Schug-Bürgerrecht —dessen Ertheilung
Siehe Nachbar= oder dat. Böürgerrecht.



Inha1t.

Sportel-Tare — Königl. Sichsische v. 12. September 1812. —.

Bekanntmachung wegen einzelner Bestimmungen und Ansähe der-
selben für dielenigen Gebiethötheile, wo jene Tarordnung noch
Gesetzeskraft genießt .

Sportel-Taxordnung — vorläusige ia dem Eisenachsschen v. J.
1798. — Nathaglich nahere Bestimmung in Ansehung des Sportel-unncese für Obligationen und Kaufbriefe

Staatsschuld- P#n Gesel im Betreff der auf * Großher=

zogthum ubernommenen, vormahls Konigl Sächsischen Staats=
schuld- Papiere v I. August 1827

Stadtkirche zuW
Sche Parochial-Verhälnisse.

Stempelpapier. Besehl wegen des sofortigen Verbrauches des
gesetzlichen von Seiten der Unterbehörden und der Anwälte, und

AichgestatkungderBemerkung: „Stempel-Nachtrag“ oder: „susp.“/
Stbelp Snter, erdnng vom 20. Dezemder 1810. Modistaation

des K. 9 derselben, wornach unter gewissen Bedingungen dieösall-
sige Geldreste als Gewährschaft angenommen werden sollen, und
Befehl an die Stempelgelder= Untereinnahmen zu pünktlicher Ein-
sendung der Gelder und Abschlußberechnungen, ingleichen zu Mitver-

legung eines #mresstrten und attestirten Verzeichisses des Stem-
pelpapier-Vorrathes

Steuer-Termine indenI.Jahren1627, 1326, 1829. Das Aus-
schreiben derselben nach Maßgabe des Steuer-Datenttes v. 6. De-
zember 1826 (vergl. Reg. Blatt v. J. 1826 S. 251 —254)

Stiftungen — fromme — von Gemeinden vR, e für Kir-

chen und Schulen in dem Eisenach schen Ober-Konsistorial-Be-
75reiche seit dem Jahre 1817. Dicklallsge Zusammenstellung

Strafrechtliche Verhandlungen. Diekff. Konvention mit dem

Herzogihume Sachsen Meiningen= okurbfauftn vom 10. Okto-
er .

—min von Kosten in Jusiiz=Sach
Siehe Eeucg und Stundung.

T.

TänzeanFest-, Sonn, und Wochent agen. Aufforderung an die
Hilachschen Justiz . Unterbehorden, die Bittsteller anzuweisen, die
dazu erhaltene Erlaubniß dem Ortspfarrer anzuzeigen zu Einho-
lung ebenmäßiger Genehmigung Behufs der Kontrole über die
diesfallsige Abgabe zur General-Schulkasse

Seie r1ê1 "1 *7 dir
Regierungs= *#
Vlattes. thi n.

67-70. —

84. III.
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V.

Vagabunden und Ausgewlesene. Uebereinkunft zwischen der

Großherzogl. und der Fürstl. Schwarzburg= Sanderthaussschen
Regierung wegen wichstseitiher Uebernahme derselben 57—61. II.Verhandlungen, strafrechtliche.— Dieef. Tonuineion,mit dem Her-

zogthume Sachsen Neiningen-Hildburghausen v. 10. Oktober 18277/89. IV.

Vermächtnisse und Schenkungen von Gemeinden und Einzelnen an!

Kirchen und Schulen in aen Eisenach'schen Ober-Konsistorial-Be,
reiche seit dem Jahre1 75—82. —

Völkershausen — s 5 1 % Patrimonial, Amt ausnahmöweise
dem Justiz= Amtmann Thon zu Tiefenort übertragen 9. IV.

Vollmachten — gedruckte, von Großherzogl. Kammer verlegte —

Erneuerung des durch die Eirkular-Verordnung v. 8. Februar

1758 allgemein vorgeschriebenen Gebrauches derselben und deren

Niterstreckung auf minderwichtige und geringsügige Rechtssachen.22. 56.|. u.

3.

Zinslehen —die an Böürger oder Einwohner zu Ostheim zu Zins=
rchen verliehenen Häuser und Güter der dortigen Ganerben.

Siehe Erblehenherrn.

Zuchthauspredsger zu Weimar. — Besiimmung des Umfanges
seiner Seelsorge . "«"«"h«—

Zusendungen von literarischen Erzeugyissen und Kunstwerken und
Zueignungen von Schriften oder Kunstwerken, gerichtet an Se.
Königl. Hoheit, den Großherzoh sie werden ohne vorausgegan-

gene Bestellungen oder da erhaltene Etlaubniß ferner nicht an-genommen . . 82. 1.

Gefertiget in Gemäßheir der ##en Bestimmung des bey Einführung des Grohherzoglichen
Regierung-Blattes erschienenen höchsten Patenks vom 18. Marz 1817.

Weimar den 31. Dezember 1827.

Die Redaktion des Grohyerzoglichen Regierungs-Blattes.

Ernst Müller.
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